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Miete zahlen oder im Eigenheim wohnen? Da müssen die meisten von uns erst 
gar nicht lange nachdenken: Ein Häuschen im Grünen oder eine großzügige 
Eigentumswohnung stehen auf der Wunschliste der Österreicher ganz oben. 
Doch die eigenen vier Wände kosten viel Geld und belasten das Familienbudget 
meist über Jahre. Grund genug, sich einen solchen Schritt genau zu überlegen.  
Aber auch wenn es mit der Finanzierung problemlos klappt, kann aus der Traum-
wohnung schnell ein Albtraum werden: unklare Besitzverhältnisse, Fallen in 
Verträgen, nicht eingehaltene Zusagen. Wenn Sie Pech haben, stehen Sie über 
Nacht ohne Geld und ohne Wohnung da. Damit Sie nicht draufzahlen, braucht es 
viel Information. Denn der Weg von der ersten Besichtigung bis zur Eintragung 
im Grundbuch und damit zum glücklichen Eigentümer ist lang. Und manchmal 
auch ziemlich steinig.
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Publika tionen im KONSUMENT-Verlag zum Thema Wohnrecht und Immobilien, 
langjähriger Mitarbeiter der „Mobilen Gebietsbetreuung“ in Wien und Vor-
standsmitglied einer Mieterorganisation.
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Wenn Sie  
eine geförderte  

Wohnung vermie‑ 
 ten, verlieren Sie  

die Wohnbau‑ 
förderung

Rechte und Pflichten  
von Wohnungseigentümern

Im folgenden Abschnitt finden Sie die wichtigsten Bestimmungen und 
Regeln des WEG über die Nutzung der Wohnung und die Verwaltung 
eines Gebäudes. Diese Bestimmungen kommen ab der tatsächlichen 
WE-Begründung zur Anwendung. In der Gründungsphase des Woh-
nungseigentums sind die Bestimmungen auch für jene WE-Bewerber 
anzuwenden, die bereits Miteigentum erworben haben. Für die übrigen 
WE-Bewerber gelten sie erst dann, wenn der Miteigentumsanteil zumin-
dest eines WE-Bewerbers bereits im Grundbuch eingetragen ist und die 
künftigen Miteigentumsanteile der anderen WE-Bewerber (durch das 
Nutzwertgutachten) feststehen (▶ Seite 109). Der im Folgenden verwen-
dete Begriff Wohnungseigentümer bezieht sich daher auch immer auf 
diesen weiteren Personenkreis.

Benutzen, erhalten, verändern

Als Wohnungseigentümer haben Sie über Ihre Eigentumswohnung ein 
besonderes Verfügungsrecht. Sie können sie selbst bewohnen, vermieten 
oder leer stehen lassen. Achtung: Bei geförderten Wohnungen führt eine 
Vermietung zum Verlust der Wohnbauförderung! 

Der Gebrauch der Wohnung hat so zu erfolgen, dass die anderen 
Miteigentümer nicht gestört werden. Es gilt die Hausordnung. Bei Ver-
mietung der Wohnung haften Sie auch für das Verhalten Ihrer Mieter. Sie 
müssen dafür sorgen, dass diese z.B. nicht gegen die Regeln der Haus-
ordnung verstoßen. Bei schweren Verstößen gegen Ihre Pflichten können 
Sie als Wohnungseigentümer auch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden.

Als Wohnungseigentümer haben Sie auch besondere Erhaltungs-
pflichten. Sie müssen die Wohnung samt den zugehörigen Einrichtungen, 
im Besonderen den Gas-, Wasser- und Lichtleitungen, so warten und 
instand halten, dass den anderen Wohnungseigentümern daraus kein 
Nachteil erwächst. 
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Bei Schäden an 
der Substanz des 
Hauses müssen 
alle Eigentümer 
mitzahlen

Sind Arbeiten an den allgemeinen Hausteilen oder zur Behebung erns ter 
Schäden notwendig, so sind diese von der Eigentümergemeinschaft 
durchzuführen. Hier kann es notwendig sein, dass Sie das Betreten Ihrer 
Wohnung durch Handwerker dulden müssen, zum Beispiel bei einem 
Fenstertausch oder zur Behebung eines Wasserleitungsgebrechens. 

Zur Behebung von Schäden, die die (Bau-)Substanz des Hauses 
gefährden, ist hingegen die Eigentümergemeinschaft auch dann ver-
pflichtet, wenn das Gebrechen in einer Wohnung vorliegt. Dazu gehören:

• Feuchtigkeitsschäden an Wänden, Decken oder Fußböden  
durch Wasserleitungsgebrechen oder schadhafte Dächer

• Schäden am Kaminschacht, wenn Rauchgas austritt oder  
nicht mehr geheizt werden kann

• Schäden an Elektro-, Gas- und Wasserleitungen, wenn  
Feuer-, Explosions- oder Wasserschäden drohen

• Schäden an Zu- und Abflussleitungen im Mauerwerk:  
Die Schadensbehebung umfasst immer sämtliche Arbeiten,  
die damit in Zusammenhang stehen, z.B. Verputzarbeiten,  
Wiederherstellung der Malerei, Schuttabfuhr usw.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Sie als Wohnungseigentümer 
zu Folgendem berechtigt: zu baulichen Veränderungen in Ihrer Wohnung, 

Manche Wohnungseigentümer haben erkannt, dass neben der mehrjährigen 
Vermietung einer Wohnung auch die tageweise Vermietung ein lukratives 
Geschäft sein kann. Über verschiedene Buchungsplattformen werden dabei 
einzelne Wohnungen in einem Mehrparteienhaus als Ferienappartements 
tageweise an Touristen vermietet. Die anderen Wohnungseigentümer und 
Bewohner eines derartigen Hauses werden dadurch mit ständig wechseln-
den hausfremden Personen konfrontiert. Der Oberste Gerichtshof hat in 
einem diesbezüglichen Verfahren entschieden, dass eine derartige kurzfris-
tige (regelmäßige) Vermietung einer Wohnung der Zustimmung der anderen 
Wohnungseigentümer bedarf. Es handle sich de facto um eine Umwidmung, 
weil die Widmung „Wohnzwecke“ im Wohnungseigentumsvertrag eine 
tageweise Vermietung an Touristen nicht umfasst.

Tageweise Vermietung (an Touristen)
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zur Inanspruchnahme allgemeiner Hausteile und zu Widmungsände-
rungen, etwa Büro statt Wohnung, und zwar jeweils auf Ihre Kosten. Für 
derartige Veränderungen ist aber immer die Zustimmung aller anderen 
Miteigentümer erforderlich. Der Verwalter kann die Zustimmung der  
anderen Eigentümer nicht ersetzen!

Ob Ihre Miteigentümer zustimmen müssen, hängt immer vom Um-
fang der geplanten Änderung ab. Es darf keine Schädigung des Hauses 
zu erwarten sein, und die Wohnungseigentümer dürfen in ihren schutz-
würdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden. Für die Errichtung oder 
Umgestaltung von Wasser- und Energieleitungen, Datenleitungen, Fern-
sehempfangseinrichtungen dürfen auch allgemeine Teile des Hauses in 
Anspruch genommen werden. Im Regelfall werden derartige Leitungen 
unter Putz verlegt, sodass nur eine vorübergehende Beeinträchtigung der 
anderen Wohnungseigentümer vorliegt.

Stimmen die Miteigentümer den geplanten Änderungen nicht zu, 
können Sie im besonderen Außerstreitverfahren die Zustimmung des  
Gerichtes beantragen. Dasselbe gilt für den Fall, dass eine behördliche  

Bei größeren baulichen Veränderungen (etwa der Einbeziehung eines bisheri-
gen Gangteiles in den Wohnungsverband) oder Widmungsänderungen (Büro 
statt Wohnung) können auch die Voraussetzungen für eine neue Nutzwert-
festsetzung gegeben sein. Dies wird jedenfalls immer dann der Fall sein, wenn 
die Nutzfläche eines WE-Objektes verändert wird. Kommt es zwischen den 
Miteigentümern zu keiner Einigung über die Ergebnisse des neuen Nutzwert-
gutachtens, kann jeder Wohnungseigentümer ein Verfahren zur Festsetzung 
der Nutzwerte einleiten. In diesem Fall muss das Bezirksgericht über die neu-
en Nutzwerte entscheiden. Nach Vorliegen des neuen Nutzwertgutachtens 
bzw. der gerichtlichen Entscheidung müssen die Wohnungseigentümer ihre 
Liegenschaftsanteile entsprechend berichtigen, damit jeder den neu erforder-
lichen Mindestanteil besitzt. Diese Berichtigung erfolgt in den meisten Fällen 
im Rahmen eines Zusatzvertrages zum bereits bestehenden Wohnungsei-
gentumsvertrag. Erst mit der Verbücherung dieses Zusatzvertrages kommt 
es zur tatsächlichen Berichtigung der Miteigentumsanteile. Mangels anderer 
Vereinbarung sind auch die Kosten von Erhaltungsarbeiten erst ab diesem 
Zeitpunkt nach den neuen Miteigentumsanteilen aufzuteilen.

Nutzwertänderung erforderlich
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Ein Wohnungs‑
eigentümer kann 
aus der Eigentümer‑
gemeinschaft 
aus geschlossen 
werden

Bewilligung – etwa Baubewilligung – einzuholen ist und die Unter-
schriften aller Eigentümer erforderlich sind. Auch hier kann das Bezirks-
gericht die fehlende Zustimmung ersetzen.

Auch für die Nutzung der gemeinsamen Teile eines Hauses wie z.B. 
Waschküche oder Hobbyraum müssen die Wohnungseigentümer eine 
Regelung treffen. Dies geschieht entweder im Rahmen der Hausordnung, 
durch gesonderte formlose Vereinbarung oder durch eine schriftliche 
Benützungsregelung. Die häufigsten Streitpunkte sind Kfz-Abstellplätze, 
die im gemeinsamen Eigentum aller stehen. Einer Vermietung derselben 
an einzelne Miteigentümer müssen alle anderen zustimmen. Gibt es 
weniger Abstellplätze als Interessenten, kommt es daher fast nie zu den 
erforderlichen einstimmigen Beschlüssen.

Für den Fall einer Nichteinigung kann jeder Miteigentümer beim 
Bezirksgericht eine gerichtliche Benützungsregelung über gemeinsame 
Teile der Liegenschaft beantragen. Bis zu einer derartigen Entscheidung 
können die Wohnungseigentümer mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Anteile eine vorläufige Benützungsregelung beschließen. Die Benüt-
zungsregelungen binden spätere Eigentümer auch dann, wenn sie nicht 
im Grundbuch eingetragen sind.

Ausschluss eines Wohnungseigentümers

Aus besonders wichtigen Gründen kann ein Wohnungseigentümer auch 
aus der Eigentümergemeinschaft ausgeschlossen werden:

• Nichterfüllung seiner Verpflichtungen, insbesondere Nichtbezahlung  
der von der Hausverwaltung zulässigerweise vorgeschriebenen Beträge

• nachteiliger Gebrauch der Wohnung bzw. der allgemeinen Hausteile
• unleidliches Verhalten gegenüber anderen Hausbewohnern oder  

Miteigentümern

Diese Gründe sind den Kündigungsgründen bei Mietverhältnissen nach-
gebildet. Es kann daher die dazu ergangene Rechtsprechung heran-
gezogen werden. Die Ausschlussklage kann von der Mehrheit der Woh-
nungseigentümer eingebracht werden.





Stichwortverzeichnis
163

A
Abrechnung  85, 132
Alleineigentum  10, 20
Altbauwohnung  24, 30, 50
Altmieter  18, 25
Anbot  64
Anderkonto  139
Angeld  69
Annahmeerklärung  68
Anwartschaftsvertrag  17,21, 87
Anzahlung  69
Aufsandungserklärung  100, 111
Aufwendungen  141
Ausfallshaftung  25, 149
Ausschluss eines Wohnungseigen-

tümers  119
Außerstreitverfahren  124, 131

B
Baubehörde  59
–, Bescheinigung der  106
Baufortschritt, Zahlung nach  90
Bauträgervertragsgesetz  21, 86
Benützungsregelung  112, 119
Beschlussanfechtung  126
Beschlussfassung  121
Besichtigungsschein  64
Betriebskosten  45, 142

D
Dachgeschoßausbau  107
Darlehen  46, 65, 80

E
Eigenkonto  139
Eigentümergemeinschaft  14
–, Vertretungsbefugnis der  135
Eigentümerpartner  14, 122
Eigentümervertreter  120
Eigentumsblatt (B-Blatt)  32
Eigentumswohnung  10
–, geförderte  81
Einantwortung  34
Einlagezahl  31, 33
Eintragungsgebühr  77

Eintragungsgrundsatz  34
Endabrechnung  85
Energieausweis  56, 60
Erhaltungskosten  143
Erhaltungspflichten  116
Erhaltungszustand  27, 59
–, Gutachten über den  27
Erträgnisse der Liegenschaft  151

F
Fenstertausch  23
Fernwärme  150
Finanzierung  65
Fixpreisvereinbarung  80
Förderungsbestimmungen  48
Fruchtgenussrecht  125

G
Gemeinschaftsanlage  57
Genehmigungspflicht  105
Gesamtenergieeffizienz  60
Gewährleistung  27, 59, 89, 95
Grundbuch  15, 17
Grundbuchauszug  35
Grundbucheintragungsgebühr  

76, 77
Grunderwerbsteuer  77
Gutsbestandsblatt (A-Blatt)   

31, 107

H
Haftrücklass  88, 95
Hausordnung  116, 119, 128
Hausversammlung  121, 122
Hausverwalter  134
–, Honorar des  139
–, Kündigung des  140
Höchstpreisvereinbarung  81

I
Immobilienmakler  61
Immobilienverwertungsfirma  

24, 35

K
Kaufanbot  66
Kaufpreis  76
–, Absicherung des  89
Kaufvertrag  98
Kfz-Abstellplätze  22, 106, 128
–, Vermietung von  119
Konsumentenschutzgesetz  70
Kostenaufteilung  113, 144
Kostentragungsregelung  112
Kündigungsgrund  44

L
Lastenblatt (C-Blatt)  10
Liegenschaft  10

M
Makler  61
Maklerprovision  65
Mietkaufmodell  48
Mietrecht  44
Minderheitsrechte  130
Mindestanteil  14, 108
Mischhaus  18, 24, 144
Miteigentum  10, 18
Miteigentumsanteil  10, 109
Miteigentümer, schlichter  17

N
Nebenkosten  45, 76
Neubauprojekt  57
Neubauwohnung  21, 80
Notar  76, 93
Nutzfläche  14, 145
Nutzwert  108
Nutzwertermittlung  108
Nutzwertgutachten  27, 109

P
Parifizierung  108
Parkwippen  12
Pfandrecht  28, 33, 104
Prioritätsprinzip  34



164

R
Rangordnungsbescheid  34, 101
Ratenplan  90
Rechtsanwalt  78, 92
Rückabwicklung  73
Rücklage  60, 127, 128
Rücktrittsrecht  69, 96

S
Sicherungsmodelle  89
Skonti  84
Stapelparkeranlagen  12, 14
Stimmrechtsausschluss  123
Substandardwohnung  110

T
Tagebuchzahl  32
Teilungsklage  114
Treuhänder  25, 93
Treuhänderrangordnung  94

U
Umlaufbeschluss  123
Unbedenklichkeitsbescheinigung  

32, 78, 104

Urkundensammlung  31, 33

V
Veräußerungsverbot  79
Vermieterstellung  26
Vermittlungsprovision  65
Vermittlungsvertrag  62
Verteilungsschlüssel  141
Vertragserrichter  77
Veruntreuung  105
Verwalter  112, 120, 134
–, Kündigung des  140
Verwalterpflichten  136
Verwaltervertrag  136
Verwaltung der Liegenschaft  116, 

126
– außerordentliche  128
– ordentliche  128
Vorausschau  124, 132
Vorratsteilung  20
Vorzugspfandrecht  137, 148

W
Warmwasserkosten  150
Waschküche  119
Widmungsänderungen  118

Wohnbauförderung  48, 79
Wohnkosten  51
Wohnungsbesichtigung  51
Wohnungseigentum  10
–, Anmerkung der Zusage von  

103
–, Begründung von  11, 106
–, vorläufiges  20
–, Zusage der Einräumung von  16
Wohnungseigentumsbewerber  

27, 114
Wohnungseigentumsorganisator  

27, 114
Wohnungseigentumsvertrag  24, 

110, 113
Wohnungseigentumszubehör  12
Wohnungsgemeinnützigkeits-

gesetz  83
Wohnungssuche  43
Wohnungstypen  20

Z
Zinssatz  46
Ziviltechniker  27, 39, 106
Zubehör  12, 110



Die richtige Wohnung finden

Kauf und Finanzierung

Ihre Rechte als Eigentümer

W
oh

ne
n 

im
 E

ig
en

tu
m

Wohnen im Eigentum, 6. Auflage
Miete zahlen oder im Eigenheim wohnen? Da müssen die meisten von uns erst 
gar nicht lange nachdenken: Ein Häuschen im Grünen oder eine großzügige 
Eigentumswohnung stehen auf der Wunschliste der Österreicher ganz oben. 
Doch die eigenen vier Wände kosten viel Geld und belasten das Familienbudget 
meist über Jahre. Grund genug, sich einen solchen Schritt genau zu überlegen.  
Aber auch wenn es mit der Finanzierung problemlos klappt, kann aus der Traum-
wohnung schnell ein Albtraum werden: unklare Besitzverhältnisse, Fallen in 
Verträgen, nicht eingehaltene Zusagen. Wenn Sie Pech haben, stehen Sie über 
Nacht ohne Geld und ohne Wohnung da. Damit Sie nicht draufzahlen, braucht es 
viel Information. Denn der Weg von der ersten Besichtigung bis zur Eintragung 
im Grundbuch und damit zum glücklichen Eigentümer ist lang. Und manchmal 
auch ziemlich steinig.
Der Autor: Martin Gruber, Wohnrechtsexperte und Fachbuchautor. Mehrere 
Publika tionen im KONSUMENT-Verlag zum Thema Wohnrecht und Immobilien, 
langjähriger Mitarbeiter der „Mobilen Gebietsbetreuung“ in Wien und Vor-
standsmitglied einer Mieterorganisation.

Wohnen im EigentumVerein für Konsumenteninformation, Wien
www.vki.at  |  www.konsument.at

9 783990 130780

ISBN 978-3-99013-078-0

€ 19,90

6. Auflage




